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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1977

Norm

StGB §37

StPO §294

Rechtssatz

Keine amtswegige Umwandlung der Freiheitsstrafe in eine Geldstrafe, wenn dies erst in der Berufung mündlich

begehrt wird und eine Umwandlung nach § 37 StGB schon nach der vom Erstgericht verhängten Freiheitsstrafe

möglich gewesen wäre.
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